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Offenlegung der Änderung von Daten
des Liegenschaftskatasters

nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information hat Daten des Liegenschaftskatasters geändert:

Die Änderungen erfolgten aufgrund der Übernahme einer
Katastervermessung durch den Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieur Trautmann von Auerbach.

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information ist nach § 2 Abs. 3 des SächsVermKatG1 für
die Fortführung des Liegenschaftskatasters zuständig. Der
Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen die
Vorschriften des § 14 SächsVermKatG zugrunde. Allen Be-
troffenen wird die Änderung des Liegenschaftskatasters
durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur
Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 6
SächsVermKatG.

Oben beschriebene Änderungen werden dem zuständigen
Grundbuchamt automatisch mitgeteilt, wenn sie Auswir-
kungen auf das Grundbuch haben.

Die Fortführungsnachweise Nr. 1308-00052.1 bis 1308-
00052.2, 1307-00142.1 bis 1307-00142.69 sowie weitere
Fortführungsunterlagen über die Änderung der Daten des
Liegenschaftskatasters liegen

ab dem 31. 08. 2015 bis zum 02. 10. 2015
am Landratsamt Vogtlandkreis

in der Geschäftsstelle 
des Amtes für Kataster und Geoinformation,

Europaratstraße 19, 08523 Plauen
am Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr
am Dienstag von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie

Betroffene Flurstücke im Bereich der
Gemarkung Beerheide (1307): 
35, 36, 37, 42/1, 43, 61/1, 78/1, 84/1, 84/2, 85, 86, 88, 90,
91, 92/1, 95 a, 97, 98, 103/1, 103/3, 106/1, 196/2, 197 a,
199/4, 201, 211/2, 212/7, 214 b, 216/1, 216 b, 216, 217/1,
217/3, 218/1, 218/4, 218/5, 226, 228 a, 229/2, 230, 231/2,
233/2, 233/3, 234 a, 234 b, 234, 237 b, 238, 239/3, 248/2,
248/3, 248/4, 251, 332 k, 390/2, 390/3, 390 a, 391/1, 398,
399/1, 399 b, 406/1, 406/2, 408/3, 408 g, 408 h, 569/3,
574 und 575
Gemarkung Hauptbrunn (1308): 170 a und 173/6
Art der Änderung:
1. Berichtigung der Flächenangabe
2. Veränderung von Gebäudedaten
3. Zerlegung
4. Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangs-
grenzen

5. Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung
der Wirtschaftsart

6. Veränderung der Lage

am Donnerstag von 13:00 bis 18:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 6 Satz 5 Sächs-
VermKatG gilt die Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters 7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als be-
kannt gegeben.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer Ge-
schäftsstelle während der Öffnungszeiten gerne zur Verfü-
gung (Telefon: 03741/392-2416 oder Mail: poststelle.katas-
ter@vogtlandkreis.de). Sie haben dort auch die Möglichkeit,
weitere Unterlagen einzusehen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Die Bildung von Flurstücken sowie die Änderung der Flur-
stücksnummer infolge Änderung von Daten über Grenzen
eines Flurstücks stellen einen Verwaltungsakt dar. Die Be-
troffenen können innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch gegen die Änderung der Daten des Liegen-
schaftskatasters einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift beim Landratsamt Vogtlandkreis,
Neundorfer Straße 94/96, 08523 Plauen oder beim Staats-
betrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olb-
richtplatz 3, 01099 Dresden, einzulegen.
Plauen, den 14. 08. 2015

Rolf Keil
Landrat
1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster
im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz – Sächs-
VermKatG) vom 05. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 140 ff) in der jeweils geltenden
Fassung.

Stellenausschreibung
Im Landratsamt Vogtlandkreis ist im Ordnungsamt, Sachgebiet
Ausländerbehörde, zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet
für die Dauer der Zeiten der Mutterschutzfrist und anschlie-
ßender Elternzeit die Stelle einer/eines

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiters 
Asylbewerberleistungen/Haushalt

zu besetzen.
Aufgabenschwerpunkte:
 Beratung der Antragsteller
 Prüfung, Entscheidung der Leistungsgewährung im Rahmen

des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) und des Sozi-
algesetzbuch XII. Buch (SGB XII) in analoger Anwendung

 Unterhaltsprüfung und -heranziehung 
 Zahlbarmachung der Hilfen 
 Widerspruchsbearbeitung im Rahmen des Abhilfeverfahrens 
 Statistik
 Abrechnung anfallender Rechnungen und Buchung im HKR
Anforderungsprofil:
 abgeschlossene Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachange-

stellten bzw. die Absolvierung des Angestelltenlehrganges I
oder ein vergleichbarer bzw. höherwertiger Abschluss

 Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
 Erfahrungen im Umgang mit moderner Büro- und Kommu -

nikations technik
 PKW-Führerschein mit entsprechender Fahrpraxis
 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
Sitz: Dienststelle Plauen, Europaratstraße 4
Arbeitszeit: 40 Wochenstunden
Die Rahmenbedingungen des Arbeitsverhältnisses richten sich
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die
Vergütung entspricht der Entgeltgruppe E 8 TVöD. 
Ihre aussagekräftigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte bis 07. September 2015 an das Landratsamt Vogtland-
kreis, Haupt- und Personalamt, Neundorfer Str. 94/96, 08523
Plauen. 
Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen ist ein ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beizulegen, ansonsten werden
nicht berücksichtigte Unterlagen nach drei Monaten vernichtet. 
Im Internet finden Sie uns unter www.vogtlandkreis.de.

Stellenausschreibung
Beim Gesundheitsamt des Landratsamtes Vogtlandkreis, SG
Hygiene/Umweltmedizin, ist ab November/Dezember 2015,
befristet zur Mutterschutz- und Elternzeitvertretung, in der
Dienststelle Plauen, die Stelle einer/eines 

Hygieneinspektorin/Hygieneinspektors
in Vollzeit zu besetzen.
Aufgabenschwerpunkte:
 Hygienische Überwachung

• Durchführung von seuchenhygienischen Ermittlungen und
Einleitung sowie Überwachung daraus resultierender antie-
pidemischer Maßnahmen

• Überwachung der Einhaltung von hygienischen Anforde-
rungen in Einrichtungen, die auf gesetzlicher Grundlage
kontrollpflichtig sind bzw. infektionshygienisch überwacht
werden können

• Aufklärung und Beratung der Bevölkerung und Institutionen
zu Fragen des Schutzes vor Infektionskrankheiten sowie
beim Auftreten von Schädlingen

 Belehrungen nach §§ 42/43 IfSG (Infektionsschutzgesetz)
 Beratung zu HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren

Krankheiten
Anforderungsprofil:
 Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fachhygieneinspektor/in,

Hygieneinspektor/in, Fachkraft für Hygieneüberwachung oder
eine vergleichbare bzw. höhere Qualifikation

 Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
 Erfahrungen im Umgang mit moderner Büro- und Kommu -

nikationstechnik
 PKW-Führerschein mit entsprechender Fahrpraxis
 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
Die Rahmenbedingungen des Arbeitsverhältnisses richten sich
nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD). Die
Vergütung entspricht bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen
der Entgeltgruppe E 8 TVöD.
Ihre aussagekräftigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte bis 9. September 2015 an das Landratsamt Vogtlandkreis,
Haupt- und Personalamt, Neundorfer Str. 94/96, 08523 Plauen.
Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen ist ein ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beizulegen, ansonsten werden
nicht berücksichtigte Unterlagen nach drei Monaten vernichtet. 
Im Internet finden Sie uns unter www.vogtlandkreis.de.

Öffentliche Bekanntmachung
Der Landrat des Vogtlandkreises macht nach Art. 21 Abs. 2
des Bayerischen Gesetzes über die kommunale Zusammen-
arbeit (BayKomZG) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 Satz 2
der Verbandssatzung für den Zweckverband Deutsch-Deut-
sches Museum Mödlareuth in der Fassung der Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom
19. Januar 2006 (AllMBl S. 51), zuletzt geändert durch Sat-
zung zur Änderung der Verbandssatzung vom 07. 01. 2013
(Oberfränkisches Amtsblatt Nr. 2/2013 S. 17)  bekannt, dass
die am 01. 04. 2015 beschlossene Haushaltssatzung für den
Zweckverband Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth für
das Haushaltsjahr 2015 durch die Regierung von Oberfranken
im Oberfränkischen Amtsblatt Nr. 6/2015 vom 23. 06. 2015
auf Seite 64 bekannt gemacht wurde.

Plauen, den 11. 08. 2015

Dr. Lenk 
Landrat

Stellenausschreibung
Im Landratsamt des Vogtlandkreises ist im Sozialamt ab Ok-
tober befristet für die Dauer der Zeiten der Mutterschutzfrist
und anschließenden Elternzeit eine Stelle als
Sachbearbeiter/in Betreuung/ Sozialarbeiter/in
in Vollzeit zu besetzen.
Aufgabenschwerpunkte:
 Sozialarbeiteraufgaben im Rahmen der weisungsfreien Pflicht-

aufgabe der örtlichen Betreuungsbehörden
• Betreuungsgerichtshilfe Sachverhaltsermittlung – Betreu-

ervorschlag
• Unterbringungsmaßnahmen:

- freiheitsentziehende Maßnahmen  
- Auftrag vom Betreuungsgericht zur Prüfung und Ent-

scheidung, ob Behörde Maßnahme befürwortet oder ab-
lehnt

• Übernahme von Verfahrenspflegschaften – Wahrnehmung
der Interessen des Betroffenen

• Information, Beratung und Unterstützung von Bevollmäch-
tigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

• Zusammenarbeit mit Gerichten, freien Trägern und sonstigen
Institutionen

Anforderungsprofil:
 abgeschlossenes Studium zur/zum Sozialarbeiterin/Sozialar-

beiter, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge mit staatl. Anerken-
nung oder vergleichbarer Abschluss mit staatl. Anerkennung
oder eine vergleichbare bzw. höherwertige Qualifikation

 Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
 Erfahrungen im Umgang mit moderner Büro- und Kommu -

nikationstechnik
 PKW-Führerschein mit entsprechender Fahrpraxis
 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
Die Rahmenbedingungen des Arbeitsverhältnisses richten sich
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die
Vergütung entspricht bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen
der Entgeltgruppe S 12 TVöD.
Ihre aussagekräftigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte bis 09. 09. 2015 an das Landratsamt Vogtlandkreis,
Haupt- und Personalamt, Neundorfer Straße 94/96, 08523 Plauen. 
Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen ist ein ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beizulegen, ansonsten werden
nicht berücksichtigte Unterlagen nach drei Monaten vernichtet. 
Im Internet finden Sie uns unter www.vogtlandkreis.de.


